
3. Satzung zur Änderung der  

Entgeltsordnung für den Hafenbetrieb  

der Gemeinde Stande  

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.03.2003 (GVOBl. 2003, 57) zuletzt geändert d. 
Ges. v. 25.07.2025 (GVOBl. 2025, 121) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom 09.12.2025, folgende Satzung zur Änderung der 
Entgeltsordnung erlassen: 
 

Artikel 1 
 

In § 2 wird der Buchstabe f) Toilettenentgelt gestrichen. 
 

Artikel 2 
 
In § 4 Abs. 1 a) wird des Krangeld von 50,00 € auf 60,00 € und in § 4 Abs. 1 b) von  
85,00 € auf 100,00 € geändert.  
 

Artikel 3 
 
In § 5 wird das Winterlager-Freilager-Entgelt von 9,00 € auf 10,00 € geändert.  

 
Artikel 4 

 
Der § 9 Toilettenentgelt wird gestrichen. 
Die Reihenfolge der §§ 10 bis 13 ändert sich auf §§ 9 bis 12. 
 

Artikel 5 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Strande, den 10.12.2025     Gemeinde Strande 
        Der Bürgermeister 
 
         Gez. 
       _______________________________ 
                                                                                                    Dr. Klink  


